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Anlage 2: Vertiefende Artenschutzrechliche Vorprüfu ng grau hinterlegt: mglw. betroffene Art

Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Coenagrion mercuriale 
Helm-Azurjungfer 

Bäche besonnte Flussufer, langsam 
fließende und unbeschattete 
Bäche und dauerhaft 
wasserführende Gräben mit 
sauberem, kalkhaltigem Wasser

nein Gewässer im UG nicht geeignet nein nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Eucarta amethystina 
Amethysteule

Gehölze besiedelt Feuchtwiesen, 
Wiesentäler, Auenwälder, 
Ufergehölze und Bruchwälder, 
Raupen vor allem an Peucedanum-
Arten und Silaum silaus

nein Wiesen nicht feucht genug, 
Fraßpflanzen fehlen

nein nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Paidia rica
Mauer-Flechtenbärchen

Krautbestände Fundorte sind flechtenbewachsene 
Mauern, Dächer, Felsen usw. 
Raupenfraßpflanzen sind 
wahrscheinlich Grünalgen oder 
Flechten

nein Habitat nicht geeignet nein nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Bufo viridis  
Wechselkröte

Ackerland aquatische Lebensräume flache, 
schnell erwärmbare Kleingewässer 
wie Qualmwasserflächen, Sand- 
und Kiesgruben, Fahrspuren mit 
wenig Vegetation, terrestrische 
Lebensräume trocken-warmes, 
sonnenexponiertes, 
vegetationsarmes Gelände, Felder, 
Hausgärten

nein Gewässer in der Umgebung 
ohne Eignung als 
Reproduktionsbiotop, 
terrestrische Biotope zu dicht 
bewachsen 

ja nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Lacerta agilis 
Zauneidechse

Krautbestände trockene, sonnige Biotope mit 
krautiger Vegetation, kleinräumiger 
Mosaikstruktur und 
unbeschatteten, sandigen Plätzen 
in S/ SW-Exposition zur Eiablage

ja Habitatansprüch nur in kleineren 
Teilbereichen erfüllt, Gebiet 
insgesamt suboptimal, 
Vegetationsbestände 
überwiegend zu dicht, keine 
geeigneten Eiablageplätze

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor (kein 
Nachweis bei insgesamt drei 
Begehungen), evtl aufgrund 
suboptimaler Bedingungen

nein

Ardea cinerea 
Graureiher

Offenland und 
Baumgehölze als 
zufälliger Rast- und 
Nahrungshabitat

Lebensraumkomplex bestehend 
aus größeren Fließ- und 
Stillgewässer mit 
Flachwasserbereichen vorwiegend 
als Nahrungshabitat und älteren 
Laubwäldern bzw. 
Nadelbaumbeständen als 
Nisthabitat, meist 
Auenlandschaften, Teichkomplexe, 
wichtige Nahrungshabitate sind 
auch als Grünland genutzte, von 
Gräben durchzogene 
Niederungen, Großkolonien meist 
in oder in Nähe von 
Flussniederungen

nein Habitatansprüche sind nicht 
erfüllt

ja nein Art kommt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Gebietes als 
Nahrungsgast vor 
Zufallsaufenthalte im Gebiet möglich

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Anser anser 
Graugans

Ackerland überwiegend flache Bereiche 
natürlicher und künstlicher 
Binnengewässer jeder Größe 
(Seen, buchtenreiche 
Flussniederungen, Altarme, 
Auwälder, Kleingewässer, Gräben) 
mit reich strukturierter Vegetation 
(Nestdeckung aus Schilf, Binsen, 
Seggen, Gebüsch) und 
benachbarten Weideflächen, 
Nahrungs- und Schlafplätze 
flugfähiger Graugänse können 
mehrere Kilometer auseinander 
liegen, in Städten vielfach 
Parkvogel

nein Vegetation nicht strukturiert 
genug

ja nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Branta canadensis 
Kanadagans

Ackerland Bevorzugt werden Stillgewässer 
des Binnenlandes, Seen, 
Kleingewässer, Kiesgruben, 
Fischteiche, wiedervernässte 
Hochmoore (auch in 
Waldgebieten), von Gräben 
durchzogene Grünlandareale, Nest 
in Wiesen- oder Sumpfvegetation 
von Flachwasserzonen oder auf 
bewachsenen Inseln von Teichen 
und Seen, wichtig sind geeignete 
Weideflächen zumindest im 
näheren Umfeld der Brutplätze

nein keine geeigneten Weideflächen 
vorhanden

ja nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Anas platyrhynchos 
Stockente

Bäche In fast allen Landschaften an 
stehenden und langsam 
fließenden Gewässern jeder 
Ausprägung soweit sie nicht 
durchgehend von Steilufern 
umgeben oder völlig 
vegetationslos sind, Binnenseen, 
große und kleine Teiche, 
Altwasser und Sumpfgebiete, 
kleine Tümpel, Grünland-
Grabensysteme, Flüsse, Bäche 
und auch städtische Gewässer, 
wie Teiche in Park- und 
Grünanlagen (hier meist 
domestiziert)

ja Gebiet als potentielles Nahrungs- 
und Bruthabitat geeignet

ja nein Art kommt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Gebietes als 
Nahrungsgast vor 
Zufallsaufenthalte im Gebiet möglich

nein
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Pernis apivorus 
Wespenbussard

Gehölze abwechslungsreich strukturierte 
Landschaften mit Laub-
Altholzbeständen als Brutstandorte 
sowie meist mosaikartiger 
Zusammensetzung von 
Waldlichtungen, Sümpfen, 
Brachen, Magerrasen, Heiden und 
Wiesen als Nahrungshabitat

nein Gebiet nicht strukturiert genug ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Accipiter nisus 
Sperber

Gehölze busch- und gehölzreiche, Deckung 
bietende Landschaften mit 
ausreichendem Kleinvogelangebot 
und Brutmöglichkeiten, Brutplätze 
meist in Wäldern, v. a. in 
Stangengehölzen, selten auf 
Friedhöfen sowie in Parks, Gärten 
und Straßenbegleitgrün

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände keine Eignung 
als Habitat

ja nein kein aktuelles Brutgebiet; Art nutzt 
das Plangebiet mglw. temporär als 
Jagdhabitat (kein Nachweis), da 
auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses das Plangebiet nicht 
zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen                         

nein

Accipiter gentilis 
Habicht 

Gehölze Altholzbestände in Nadel-, Laub- 
oder Mischwäldern, auch in 
Feldgehölzen und kleinen 
Waldstücken als Bruthabitat, 
nahrungsreichen Revieren mit 
Gehölz- und Altbaumbestand als 
Jagdhabitat

nein keine geeigneten Altholz- und 
Gehölzbestände im Gebiet

ja nein Art kommt im Gebietes nicht vor nein

Buteo buteo 
Mäusebussard

Ackerland, Gehölze Wälder und Gehölze aller Art 
(Nisthabitat) im Wechsel mit 
offener Landschaft 
(Nahrungshabitat), brütet auch im 
Randbereich von Siedlungen 
sowie vereinzelt in 
innerstädtischen Parks und auf 
Friedhöfen

ja Habitatansprüche sind erfüllt ja ja Art brütet vermutlich in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Gebietes und 
nutzt das Gebiet als Nahrungshabitat
da auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses das Plangebiet nicht 
zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen                  

nein
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Falco tinnunculus 
Turmfalke

Ackerland, Dorfgebiete, 
Gehölze

halboffene und offene 
Landschaften aller Art mit Angebot 
von Nistplätzen in Feldgehölzen, 
Baumgruppen, auf Einzelbäumen, 
im Randbereich angrenzender 
Wälder; im Siedlungsbereich 
überwiegend an hohen Gebäuden, 
gebietsweise in Felswänden und 
Steinbrüchen

ja als Nahrungshabitat geeignet, 
potentielle Eignung als 
Bruthabitat

ja ja Art brütet vermutlich in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Gebietes und 
nutzt das Gebiet als Nahrungshabitat 
da auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses das Plangebiet nicht 
zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen

nein

Falco subbuteo 
Baumfalke

Dorfgebiete, Gehölze halboffene bis offene, oft 
gewässerreiche Landschaften; 
nistet in Kiefernwäldern, 
Feldgehölzen, Baumgruppen oder -
reihen, jagt über Gewässern, 
Heidewäldern, Trockenrasen, an 
Waldrändern und in 
Waldlichtungen, auch an 
Parkanlagen, in Dörfern und auf 
Friedhöfen

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände Nutzung als 
Nisthabitat unmöglich,als 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein kein aktuelles Brutgebiet; Art nutzt 
das Plangebiet möglicherweise 
temporär als Jagdhabitat (keine 
aktuellen Nachweise), da auch bei 
Umsetzung der Planung diese 
Funktionen im Umfeld des Gebietes 
weiterhin erhalten bleiben und die Art 
angesichts ihres Aktionsradiuses das 
Plangebiet nicht zwingend als Brut- 
und Nahrungsstätte benötigt, ist sie 
von der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen             

nein

Coturnix coturnix 
Wachtel

Ackerland, Krautbestände offene Lebensräume, fast 
ausschließlich in 
Agrarlandschaften, möglichst 
busch- und baumfreie 
Ackergebiete (insbesondere 
Sommergetreide- außer Hafer, 
aber auch Winterweizen, Klee, 
Luzerne, Erbsen und Ackerfrüchte) 
sowie Grünland, außerdem in 
Ruderalfluren, bevorzugt warme 
und dabei frische Sand- oder 
tiefgründige Löß- und 
Schwarzerdeböden

nein keine hinreichend offenen und 
weiträumig gehölzfreien 
Lebensräume

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz – www.viriditas.info Anlage 2, Seite 4



Ortsgemeinde Dirmstein - "Bebauungsplan Nachtgärten - Änderungsplan 1" Artenschutzrechtliche Prüfung

Anlage 2: Vertiefende Artenschutzrechliche Vorprüfu ng grau hinterlegt: mglw. betroffene Art

Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Phasianus colchicus 
Fasan

Ackerland, Krautbestände Bewohner weiter Feldfluren, 
unterbrochen von Büschen, 
Hecken, Brachen, Gehölzen sowie 
im gewässernahen Bereich mit 
deckungsreichen Übergangszonen 
der Wasserläufe, findet daher in 
der landwirtschaftlichen 
Kulturlandschaft ausreichende 
Lebensräume vor, lebt vorrangig 
von pflanzlicher Nahrung

ja Habitatansprüche sind erfüllt ja ja Art kommt in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Gebietes als 
Brutvogel vor, nutzt das Gebiet als 
Teillebensraum
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein

Vanellus vanellus  
Kiebitz

Ackerland flache, offene, baumarme Flächen 
mit wenig Strukturen. Kurze 
Vegetation. Vorliebe für 
Bodenfeuchte. Kulturland. 
Seggenriede, Pfeifengraswiesen, 
landwirtschaftliche Flächen als 
Neststandorte.

nein keine hinreichend offenen und 
weiträumig gehölzfreien 
Lebensräume

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Columba palumbus 
Ringeltaube

Gehölze offene Kulturlandschaft mit 
Baumgruppen, Buschreihen, 
Hecken, Feldgehölzen, Alleen, 
aufgelockerte, mischwaldreiche 
Parklandschaften, Wälder aller 
Art, vor allem in den Randpartien, 
weniger häufig in ausgedehnten, 
dichten Beständen, zunehmende 
Verstädterung, besiedelt neben 
Friedhöfen, Parks, baumreiche 
Grünanlagen, beim Vorhandensein 
von Bäumen auch alle Typen 
städtischer Bebauung

ja Gebiet als Nahrungshabitat 
genutzt, aufgrund des Fehlens 
großer Gehölzbestände nur 
geringe Eignung als Nisthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein

Streptopelia turtur 
Turteltaube

Dorfgebiete, Gehölze bevorzugt in Lebensräumen mit 
großem Anteil mittelhohen Busch- 
und Baumbestandes, in 
halboffener Kulturlandschaft, 
Hecken und Feldgehölzen, in 
Siedlungen, Parks, größeren 
aufgelassenen Gärten und 
Obstplantagen, seltener am Rand 
und innerhalb von dörflichen 
Siedlungen

ja Gebiet als Nahrungshabitat 
geeignet, Hecken und 
Feldgehölze sind als potenzielle 
Brutplätze geeignet

ja ja kein aktuelles Brutgebiet; Art nutzt 
das Plangebiet als Nahrungshabitat
da auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses und der geringen 
Größe des Gebietes das Plangebiet 
nicht zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen                           

nein
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Streptopelia decaocto 
Türkentaube

Dorfgebiete in Europa fast ausnahmslos in 
Dörfern und Stadtgebieten, in 
Städten Brutvorkommen 
vorwiegend in Gartenstadt- und 
Wohnblockzonen mit lockeren 
Baumgruppen, auch in 
gehölzarmen Innenstädten und 
Industriegebieten, meidet alte und 
dichte Baumbestände

ja Gebiet als Nahrungshabitat 
geeignet, Hecken und 
Feldgehölze sind als potenzielle 
Brutplätze geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Cuculus canorus 
Kuckuck

Offenland und Gehölze 
als zufälliger Rast- und 
Nahrungshabitat

verschiedene halboffene 
Landschaften, zur Eiablage 
(Brutschmarotzer bei Baum-, 
Busch- und Freibrütern) bevorzugt 
in offenen Teilflächen 
(Feuchtwiesen, Röhrichte u.a.) mit 
geeigneten Sitzwarten, fehlt in der 
Kulturlandschaft nur in 
ausgeräumten Agrarlandschaften, 
im Siedlungsbereich dörfliche 
Siedlungen, selten in 
Gartenstädten, Städte nur randlich 
im Bereich von Industrie- oder 
Agrarbrachen, in geringer Dichte 
auch in Parks

ja Gebiet als Nahrungshabitat 
geeignet, potenzielle Eignung als 
Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, keine aktuelle 
Nutzung als Bruthabitat
als Brutschmarotzer an die 
Vorkommen von baum-, busch- und 
freibrütenden Singvögeln gebunden, 
die aufgrund ihrer Häufigkeit und 
ihres weiten Lebensraumspektrums 
in der Lage sind, auf andere Habitate 
auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Tyto alba 
Schleiereule

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke, 
Gehölze

lichte Laub- und Mischwälder mit 
altem höhlenreichen 
Baumbestand, Feld- und 
Hofgehölze, Parks, Alleen, Gärten 
mit altem Baumbestand, auf 
Friedhöfen

nein Fehlen geeigneter Brut- und 
ungestörter Tagesruheplätze

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Strix aluco 
Waldkauz

Gehölze Lichte Laub- und Mischwälder mit 
altem höhlenreichen Baumbestand 
vom Tiefland bis ins Gebirge, Feld- 
und Hofgehölze,auch im 
Siedlungsbereich, dort in Parks, 
Alleen, Gärten mit altem 
Baumbestand, auf Friedhöfen

nein Fehlen der benötigten 
Altholzstrukturen

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Asio otus 
Waldohreule 

Gehölze bevorzugt Nistplätze in 
Feldgehölzen und an strukturierten 
Waldrändern mit ausreichend 
Deckung bietenden Nadelbäumen, 
in Baumgruppen oder Hecken, jagt 
im offenen Gelände mit niedrigem 
Pflanzenbewuchs (Felder, Wiesen, 
Dauergrünland) und in lichten 
Wäldern 

nein Fehlen ausreichender Brut- und 
Jagdhabitate

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Apus apus 
Mauersegler

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke

ursprünglicher Bewohner von 
Felslandschaften und lichten 
höhlenreichen Altholzbeständen 
von Laubwäldern, heute 
Baumbruten in Deutschland 
selten, ausgesprochener 
Kulturfolger in Stadt und 
Dorflebensräumen, Brutplätze an 
hohen Steinbauten, meist auf 
Innenstädte, Blockrandbebauung, 
Industrie- und Hafenareale 
beschränkt, seltener im Bereich 
von moderner 
Wohnblockbebauung, Kirchtürme 
bzw. Bahnhofgebäude in 
Kleinstädten oftmals die einzigen 
Nistplätze, von Bedeutung sind 
horizontale Hohlräume mit kleiner 
Öffnung, Nahrungssuche 0,5 bis 
mehrere 100 km um den Brutplatz

ja Habitatansprüche jür 
Nahrungshabitat sind erfüllt

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, im Gebiet selbst 
keine Nistmöglichkeiten, jedoch in 
der näheren Umgebung
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Jagdhabitate auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein
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Alcedo atthis  
Eisvogel 

Bäche Langsam fließende und stehende, 
möglichst klare Gewässer mit 
Angebot an kleinen Fischen, 
ausreichend Sitzwarten (in < 3 m 
Höhe das Gewässer überragende 
Äste und andere Strukturen) und 
mindestens 50 cm hohen, 
möglichst krautfreien 
Bodenabbruchkanten, die das 
Graben einer Niströhre erlauben, 
Brutwände meist Steilufer, auch 
Bodenabbrüche, Sand- und 
Kiesgruben, Wurzelteller

ja Nahrungs- und 
Bruthabitatansprüche sind in der 
näheren Umgebung erfüllt

ja ja Art nutzt das angrenzende Gebiet 
des Floßbaches aktuell als 
Nahrungshabitat, Bachufer mit 
potenzieller Eignung als Bruthabitat, 
jedoch aktuell keine Brutplätze
daher keine Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 
1 Nr. 3 BNatchG (Beschädigungs-
verbot) betroffen
der Bach mit seinen Uferbereichen 
als Teilhabitat des Eisvogels ist von 
der Planung zudem nicht unmittelbar 
betroffen
durch das Vorhaben kommt es 
vermutlich zu verstärkten visuellen 
Störungen der Bach- und 
Bachuferbiotope des Floßbaches im 
Bereich des Plangebietes
diese Störung betrifft lediglich ein 
kleinflächiges Teilhabitat des 
Eisvogels, sie hat keine Auswirkung 
auf den Erhaltungszustand der 
lokalen Population
es kommt zu keiner erheblichen 
Störung der Eisvögel im Sinne des  § 
44 Abs. 1 Nr. 2 BNatchG 
(Störungsverbot)

nein

Jynx torquilla 
Wendehals

Gehölze mittelalte und alte, lichte 
baumartenreiche Laub- und 
Mischwälder, benötigt Bäume mit 
grobrissiger Rinde (Eiche/ 
Linde/Erle/Weide), wichtige 
Struktur ist hoher Anteil von 
stehendem Totholz; im Anschluss 
an derartige Wälder auch in 
Streuobstwiesen, Parks und 
Gärten mit altem Baum-bestand 
sowie in entsprechend 
strukturierten kleinflächigeren 
Laubwaldparzellen, die durch 
Grünland, Hecken oder Gewässer 
voneinander getrennt einen 
Lebensraumkomplex bilden

nein Fehlen geeigneter 
Waldbestände, keine Eignung 
als Nahrungshabitat 

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Anlage 2: Vertiefende Artenschutzrechliche Vorprüfu ng grau hinterlegt: mglw. betroffene Art

Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Picus canus 
Grauspecht

Gehölze aufgelockerte Laub-, Misch- und 
Nadelwälder in Nachbarschaft zu 
offenen Flächen für 
Nahrungssuche (Felder, Wiesen, 
Lichtungen, Heiden), auch locker 
mit Bäumen bestandene 
Landschaften wie Dorfränder, 
Streuobstwiesen, Feldgehölze, 
Parks, Gärten und Alleen

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
alter Bäume kann eine Eignung 
als Bruthabitat  ausgeschlossen 
werden, als untergeordnetes 
Nahrungshabitat geeignet

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, eventuell jedoch 
Nahrungsgast
da auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktion im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleibt 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses das Plangebiet nicht 
zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen

nein

Picus viridis 
Grünspecht

Gehölze mittelalte und alte, lichte, 
strukturreiche Laub- und 
Mischwälder, auch reich 
gegliederte Landschaften mit 
Altbäumen und hohem Anteil an 
offenen Flächen, dort in Feld-
gehölzen, Streuobstwiesen, Parks, 
Alleen, Gärten, Friedhöfen

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
alter Bäume kann eine Eignung 
als Bruthabitat  ausgeschlossen 
werden, als untergeordnetes 
Nahrungshabitat geeignet

ja nein keine Eignung als Bruthabitat
Art nutzt das Plangebiet 
möglicherweise temporär als 
Nahrungshabitat (kein Nachweis), da 
auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses und der geringen 
Größe des Gebietes das Plangebiet 
nicht zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen             

nein

Dendrocopos major 
Buntspecht

Dorfgebiete Laub-, Misch-, und Nadelwälder 
unterschiedlichster 
Zusammensetzung, nicht so sehr 
an alte Baumbestände gebunden, 
doch sollten die Bäume bereits 
Früchte hervorbringen, auch in 
Auwäldern, sowohl im Inneren als 
auch am Rand von Wäldern, auch 
in Landschaften mit kleinflächigen 
Baumbeständen wie 
Feldgehölzen, Streuobstwiesen, 
Parks, Alleen. Friedhöfen bzw. 
Hofgehölzen, bisweilen sogar 
Gärten

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
alter Bäume kann eine Eignung 
als Bruthabitat  ausgeschlossen 
werden

ja nein keine Eignung als Bruthabitat
Art nutzt das Plangebiet 
möglicherweise temporär als 
Nahrungshabitat (kein Nachweis), da 
auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses und der geringen 
Größe des Gebietes das Plangebiet 
nicht zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen             

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Dendrocopos medius 
Mittelspecht

Gehölze Mittelalte und alte, lichte 
baumartenreiche Laub- und 
Mischwälder, benötigt Bäume mit 
grobrissiger Rinde 
(Eiche/Linde/Erle/Weide), Hartholz-
Auwälder, Erlenbruchwälder, 
Buchenwälder hohen Alters, im 
Anschluss an derartige Wälder 
auch in Streuobstwiesen, Parks 
und Gärten mit altem 
Baumbestand

nein kein hinreichend alter 
Baumbestand in der Nähe

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Dendrocopos minor 
Kleinspecht

Gehölze lichte Laub- und Mischwälder vom 
Tiefland bis ins Mittelgebirge, 
bevorzugt Weichhölzer (Pappeln, 
Weiden), Galeriewälder in Hart- 
und Weichholzauen, Erlenbruch-, 
(Eichen-)Hainbuchen- und 
Moorbirkenwälder, auch kleinere 
Gehölzgruppen, Streuobstwiesen 
(Hochstammbäume), ältere Parks 
und Gärten, Hofgehölze, 
außerhalb der Brutzeit auch in 
reinen Nadelwäldern, zur 
Nahrungssuche auch in 
Schilfgebieten

nein kein hinreichend alter 
Baumbestand in der Nähe

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Galerida cristata 
Haubenlerche

Dorfgebiete, 
Krautbestände

trockene vegetationsarme 
Standorte wie Brachen und 
Ödländereien, heute hauptsächlich 
im städtischen Bereich in 
aufgelockerten Wohngebieten, 
Gewerbe-, Industriegebieten, 
Sportplätzen, an Schulhöfen, 
Verkehrsflächen, Einkaufzentren 
mit teilweise brachliegenden, 
wenig bewachsenen Rohböden, 
daneben auf 
Truppenübungsplätzen, 
ehemaligen Deponien, 
Großbaustellen

nein keine hinreichend offenen, 
nahrungsreichen Biotope im 
Gebiet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Lullula arborea 
Heidelerche

Krautbestände lichte Waldgebiete auf Sandböden 
mit schütterer Gras- bzw. 
Krautvegetation und einzelnen 
Bäumen sowie Büschen und/oder 
an reich strukturierten 
Waldrändern, z.B. kleinflächige 
Heiden, Binnendünen, 
Waldlichtungen, Rodungen, Brand- 
und Windwurfflächen, 
Sekundärlebensräume wie Sand- 
und Kiesgruben, 
Truppenübungsplätze, Grünland- 
und Ackerflächen, Weinberge, 
Baumschulen und 
Obstbaukulturen in unmittelbarer 
Waldnähe, von besonderer 
Bedeutung sind vegetationslose 
bzw. spärlich bewachsene Areale, 
das Vorhanden von Singwarten 
und Sandplätze

nein komplexe Habitatansprüche 
werden nicht erfüllt

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Alauda arvensis 
Feldlerche

Ackerland, Krautbestände weitgehend offene Landschaften 
unterschiedlicher Ausprägung, 
hauptsächlich in 
Kulturlebensräumen wie Grünland- 
und Ackergebiete, aber auch 
Heidegebiete und größere 
Waldlichtungen, von Bedeutung 
für die Ansiedlung sind trockene 
bis wechselfeuchte Böden mit 
einer kargen und vergleichsweise 
niedrigen Gras- und 
Krautvegetation

ja Habitatansprüche sind erfüllt ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet
potenzielle Eignung der Ackerflächen 
als Bruthabitat
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Hirundo rustica 
Rauchschwalbe

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke

in Mitteleuropa ausgesprochener 
Kulturfolger, brütet in Dörfern, aber 
auch in städtischen 
Lebensräumen (u.a. Gartenstadt, 
Kleingärten, Blockrandbebauung, 
Innenstadt), wobei mit 
zunehmender Verstädterung die 
Siedlungsdichte stark abnimmt, 
vereinzelt auch im siedlungsfernen 
Offenland unter Gewässer 
überspannenden kleinen Brücken, 
größte Dichten an Einzelgehöften 
und in stark bäuerlich geprägten 
Dörfern mit lockerer Bebauung, 
von besonderer Bedeutung sind 
offene Viehställe, 
Nahrungshabitate über reich 
strukturierten, offenen Grünflächen 
(Feldflur, Grünland, Grünanlagen) 
und über Gewässern im Umkreis 
von 500 m um den Neststandort

ja Eignung als Jagdhabitat, an das 
Gebiet angrenzende Gebäude 
als Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Jagdhabitate auszuweichen
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Delichon urbica 
Mehlschwalbe

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke

ursprünglich Felslandschaften in 
Gebirgen, heute in Mitteleuropa 
ausgesprochener Kulturfolger, in 
allen Formen menschlicher 
Siedlungen wie Dörfer (auch 
Einzelgehöfte) und Städte, im 
Stadtbereich werden 
Wohnblockzonen und 
Industriegebiete bevorzugt, aber 
auch Innen- und Gartenstädte 
besiedelt, von Bedeutung für die 
Ansiedlung sind Gewässernähe 
(Nistmaterial, Nahrungshabitate) 
bzw. schlammige, lehmige 
bodenoffene Ufer oder Pfützen 
(Nistmaterial), Nahrungshabitate 
über reich strukturierten, offenen 
Grünflächen (Feldflur, Grünland, 
Grünanlagen) und über Gewässer 
im Umkreis von 1000 m um den 
Neststandort

ja Eignung als Jagdhabitat, an das 
Gebiet angrenzende Gebäude 
als Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Jagdhabitate auszuweichen
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Motacilla flava flava 
Schafstelze

Ackerland, Krautbestände weitgehend offene, gehölzarme 
Landschaften, ursprüngliche 
Habitate sind Salzwiesen, 
Hochmoorrandbereiche, 
Seggenfluren sowie 
Verlandungsgesellschaften, heute 
in Mitteleuropa hauptsächlich in 
Kulturlebensräumen – bevorzugt 
im Grünland extensiv genutzte 
Weiden, besiedelt aber auch von 
Wiesen geprägte Niederungen, 
stark zunehmend in Ackergebieten 
(u.a. Hackfrüchte, Getreide, Klee 
und Raps), seltener auf Ruderal- 
und Brachflächen, günstig sind 
kurzrasige 
Vegetationsausprägungen, in 
denen einzelne horstbildende 
Pflanzen wachsen und 
unbewachsene bzw. schütter 
bewachsener Bodenstellen sowie 
Ansitzwarten (z.B. 
Weidezaunpfähle, Hecken, 
Ruderalfluren) vorhanden sind

nein keine hinreichend offenen und 
weiiträumig gehölzfreien 
Lebensräume

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Motacilla alba 
Bachstelze

Bäche, Dorfgebiete, 
Krautbestände

breites Habitatspektrum, sofern 
Nistgelegenheiten und Flächen mit 
spärlicher Vegetation vorhanden 
sind, oft in Wassernähe, 
regelmäßig an Flüssen mit 
Brücken und anderen Bauwerken, 
in der naturnahen, offenen und 
halboffenen, aber auch agrarisch 
genutzten Landschaft bis hin zu 
Lichtungen und Kahlschlägen in 
Wäldern, in Dörfern, 
Wochenendsiedlungen, 
Gartenstädten, auf industriell oder 
gewerblich genutzten 
Sonderstandorten sowie auf 
Abbauflächen (Sand, Kies, Kohle, 
Torf usw.)

ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, als Halbhöhlen- 
und Nischenbrüter keine 
geeigneten Nisthabitate im 
Gebiet

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Cinclus cinclus 
Wasseramsel

Bäche überwiegend Oberläufe von 
Bächen und Flüssen der 
Mittelgebirge, bevorzugt 
Gewässerabschnitte mit stärkerer 
Strömung, natürlichen 
Stromschnellen oder eingebauten 
Schwellen, steinig-kiesigem 
Gewässergrund, großen Steinen 
im Flussbett, Kiesufer und 
Pestwurzbeständen am Ufer, 
seltener an Mittel- und Unterläufen 
in der Ebene, Siedlungsbereiche 
bzw. angrenzende belebte Straßen 
werden oft toleriert, am Oberlauf 
endet Besiedlung bei ca. 1 m 
Bachbreite, am Unterlauf bei 
zunehmend ruhigeren und daher 
versandeten Fließstrecken

nein Gewässeransprüche sind nicht 
erfüllt

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Troglodytes troglodyte s 
Zaunkönig

Dorfgebiete, Gehölze Waldgesellschaften 
unterschiedlichster Ausprägung, 
ansonsten überwiegend 
unterholzreiche Laub- und 
Mischwälder mit hoher 
Bodenfeuchtigkeit, Fichten- oder 
Kiefern-Altbestände mit dichtem 
Unterholz, teilweise in 
Stangenhölzern beim 
Vorhandensein von 
Schlagreisighaufen, totholzreiche 
Bruchwälder, Ufergehölze, 
Bachtäler, in der halboffenen 
Landschaft in Feldgehölzen, 
Hecken, im Siedlungsbereich in 
Parkanlagen, auf Friedhöfen und 
in Gärten mit ausgeprägter 
Gebüschstruktur

ja Aufgrund des Fehlens 
geeigneter Gehölzbestände 
Nutzung als Nist- und 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein Art nutzt das Gebiet möglicherweise 
temporär als Nahrungshabitat (kein 
Nachweis), aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Prunella modularis 
Heckenbraunelle

Dorfgebiete, Gehölze Wälder aller Art mit reichlich 
Unterwuchs, Auwälder, 
verbuschte Verlandungszonen, 
Weidendickichte an Gewässern, 
unterholzreiche Feldgehölze, 
Heckenlandschaften, dichte, oft 
junge Laub- und 
Nadelholzkulturen, im 
Siedlungsbereich Hofgehölze, von 
Hecken umstandene Kleingärten, 
koniferenreiche Friedhöfe und 
Parkanlagen sowie gebüschreiche 
Gärten, lokal bis in die 
Wohnblockzone von Städten

ja Aufgrund des Fehlens 
geeigneter Gehölzbestände 
Nutzung als Nist- und 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein Art nutzt das Gebiet möglicherweise 
temporär als Nahrungshabitat (kein 
Nachweis), aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein

Erithacus rubecula 
Rotkehlchen

Dorfgebiete, Gehölze Laub-, Misch- oder Nadelwälder, 
meist mit reichlich Unterholz und 
dichter Laub- oder Humusschicht, 
bevorzugt in extensiv 
bewirtschafteten, vielstufigen 
älteren Beständen, in geringer 
Dichte auch in monotonen Fichten- 
und Kiefernforsten, bei 
entsprechendem Strukturangebot 
auch Heckenlandschaften und im 
Siedlungsraum (Gärten, Parks, 
Friedhöfe), fehlt nur in der baum- 
und strauchlosen Agrarlandschaft 
sowie in vegetationsfreien 
Innenstädten

ja Eignung als Nahrungs- und 
potenzielles Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein
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Luscinia megarhynchos 
Nachtigall

Gehölze, Krautbestände Randbereiche unterholzreicher 
Laub- und Mischwälder (auch Au- 
und Bruchwälder), gebüschreiche 
Verlandungszonen stehender 
Gewässer, gehölzreiche halboffene 
Kulturlandschaften in Niederungen 
(z.B. Dammkulturen), Ufergehölze, 
Waldränder, dichte Feldgehölze 
und Heckenlandschaften, 
bevorzugte Bruthabitate sind 
gekennzeichnet durch eine 
ausgeprägte Falllaubdecke am 
Boden als Nahrungssuchraum, 
verbunden mit Bereichen einer 
dichten und hohen Krautschicht 
aus Hochstauden, Brennnesseln 
und Rankenpflanzen als 
Neststandort, bei entsprechender 
Strukturierung auch Parks, 
Friedhöfe, Gärten und Ränder von 
Bahnstrecken bzw. Straßen

ja Eignung als Nahrungs- und 
potenzielles Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet
da auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktionen im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleiben 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses und der geringen 
Größe des Gebietes das Plangebiet 
nicht zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen         

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Phoenicurus ochruros 
Hausrotschwanz

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke

ursprünglich Bewohner von 
offenen, baumlosen 
Felsformationen (in Mittelgebirgen 
und hochalpinen Lebensräumen), 
heute in Mitteleuropa in 
menschlichen Siedlungen, 
Wohngebiete sowie Industrie- und 
Lagergelände aller Art, 
insbesondere Neubaugebiete, 
auch an Einzelgebäuden 
außerhalb menschlicher 
Siedlungen (z. B. Feldscheunen) 
sowie in Steinbrüchen und 
Kiesgruben, höchste Dichten in 
Industriegebieten und Dörfern, als 
Brutplätze werden Stein-, Holz- 
und Stahlbauten genutzt, 
Nahrungssuche auf Rohböden, 
vegetationslosen Flächen und in 
kurzrasiger Vegetation (Baustellen, 
Schotter- und Sandplätze, 
Bahnanlagen usw.), in 
Innenstädten oder anderen stark 
versiegelten Stadtlebensräumen 
Nahrungssuche an 
Straßenrändern und an Gebäuden 
oder auf Hausdächern

ja Eignung als Nahrungs- und  
Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat und brütet 
vermutlich unmittelbar außerhalb des 
Gebietes in den 
Wirtschaftsgebäuden des 
benachbarten Hofes
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Phoenicurus phoenicurus 
Gartenrotschwanz

Dorfgebiete,  Gehölze lichte aufgelockerte 
Altholzbestände, hohe Dichte in 
alten Weidenauwäldern, Hecken 
mit alten Überhältern in 
halboffenen Agrarlandschaften, 
Feldgehölze, Hofgehölze, 
Streuobstwiesen, Alleen und 
Kopfweidenreihen in 
Grünlandbereichen, 
Altkiefernbestände auf sandigen 
Standorten, gehölzreiche 
Einfamilienhaus-Siedlungen, Parks 
und Grünanlagen mit altem 
Baumbestand, Kleingartengebiete 
und Obstgärten

nein aufgrund des geringen Alters der 
Gehölzbestände keine 
geeigneten Nisthabitate

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Saxicola rubicola 
Schwarzkehlchen

Krautbestände offene bis halboffene, 
sommertrockene Lebensräume, 
Sukzessions- und Ruderalflächen, 
Heiden, Waldlichtungen, 
Kahlschläge, Weinberg/-brachen, 
Hackfruchtschläge, in Acker- 
Komplexen Saumbiotope in der 
Nähe von Rapsfeldern, 
gelegentlich Graben- und 
Wegränder in (Weide-)Grünland

nein keine hinreichend gut 
strukturierte und störungsarme 
Krautbestände

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Turdus merula 
Amsel

Dorfgebiete, Gehölze Wälder der unterschiedlichsten 
Ausprägung, als Kulturfolger 
überall verbreitet, über 
Feldgehölze, Hecken, Ufergehölze, 
Strauchgruppen in der offenen 
Feldflur bis zu ländlichen und 
städtischen Siedlungen, sogar in 
Industriegebieten, in gehölzreichen 
Siedlungsbereichen mit Gärten, 
Parks, Friedhöfen und 
Scherrasenflächen häufiger als in 
naturnahen Waldhabitaten, kaum 
in monotonen Kiefernforsten, fehlt 
in baum- und strauchlosen 
Agrargebieten

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Brutvogel im Gebiet
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art (Buschbrüter, 
seltener Gebäude- und 
Nischenbrüter), aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Turdus pilaris 
Wacholderdrossel

Dorfgebiete, Gehölze halboffene Landschaft mit feuchten 
kurzrasigen Wiesen oder Weiden, 
vor allem in Bach- und Flussauen 
mit angrenzenden Waldrändern, 
Feldgehölzen, Baumhecken, 
Einzelbäumen, Alleen, 
Ufergehölzen, weiterhin 
Streuobstwiesen, Baumbestände 
in Ortschaften (oft randlich), 
Parklandschaften, lokal, aber nicht 
generell, in Parks und auf 
Friedhöfen innerhalb von Städten

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände als Nist- und 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch zur 
Nahrungsaufnahme

nein
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Turdus philomelos 
Singdrossel

Dorfgebiete verschiedene Waldtypen mit 
Unterholz, auch in der Weidenaue, 
nicht an Waldränder gebunden, 
eher in altersmäßig gemischten 
als in einförmigen Beständen, im 
Mittelgebirge in den mehr oder 
weniger geschlossenen feuchten 
und unterholzreichen 
Fichtenwäldern, Verstädterung 
regional sehr unterschiedlich 
ausgeprägt, v.a. Gartenstädte, 
Parkanlagen und Friedhöfe

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände als Nist- und 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch zur 
Nahrungsaufnahme

nein

Turdus viscivorus 
Misteldrossel

Dorfgebiete, Gehölze Kiefern- und Fichtenhochwald, 
seltener in Mischwäldern und 
reinen Laubholzbeständen, 
besiedelt die an Grünländereien 
angrenzenden Waldränder, auch 
Randzonen von Schneisen, 
Lichtungen, Kahlschlägen und 
jungen Kulturen, regional in der 
Parklandschaft mit Feldgehölzen, 
Hofgehölze sowie in 
Obstbaugebieten, fehlt in 
Auwäldern

nein aufgrund des Fehlens großer 
Gehölze nur geringe Eignung als 
Nist- und Nahrungshabitat

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch zur 
Nahrungsaufnahme

nein

Locustella naevia 
Feldschwirl

Krautbestände offenes bis halboffenes Gelände 
mit mindestens 20-30 cm hoher 
Krautschicht, bevorzugt aus 
schmalblättrigen Halmen, 
Stauden, Gebüsch, oft Schilfhalme 
als Singwarte, landseitige 
Verlandungszonen, 
Großseggensümpfe, extensiv 
genutzte Feuchtwiesen (oder 
Weiden), Pfeifengraswiesen, 
Hochstaudenflächen, Brachen, 
Brombeergebüsch, aber auch 
trocknere Flächen wie vergraste 
Heiden, stark verkrautete 
Waldränder (-lichtungen), selbst 
entsprechend strukturierte 
Kahlschläge und 
Nadelholzschonungen sowie 
Ruderalfluren und verkrautete 
Felder, nicht in reinen 
Schilfgebieten

nein keine hinreichend gut 
strukturierten und 
störungsarmen Krautbestände

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

viriditas - Dipl.-Biol. Thomas Merz – www.viriditas.info Anlage 2, Seite 19



Ortsgemeinde Dirmstein - "Bebauungsplan Nachtgärten - Änderungsplan 1" Artenschutzrechtliche Prüfung

Anlage 2: Vertiefende Artenschutzrechliche Vorprüfu ng grau hinterlegt: mglw. betroffene Art

Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Acrocephalus palustris
Sumpfrohrsänger

Krautbestände offene bis halboffene Landschaft 
mit dicht stehender Deckung aus 
Hochstauden mit hohem Anteil 
vertikaler Elemente mit seitlich 
abgehenden Blättern, häufig 
Mischbestände mit hohen Gräsern 
und lockerem Schilf in Fluss- und 
Bachauen, landseitigen 
Verlandungszonen, Waldrändern 
oder Waldlichtungen, 
Sekundärhabitate bei 
entsprechender Strukturierung 
auch Extensivwiesen, Rieselfelder, 
Ruderalfluren, Spülflächen, 
Schonungen, Brachen, 
Rapsfelder, verwilderte Gärten, 
Feld-, Graben- oder Straßenränder

nein keine hinreichend dichten und 
störungsarmen Krautbestände

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Acrocephalus scirpaceus 
Teichrohrsänger

Krautbestände überwiegend in mindestens 
vorjährigen Schilfröhrichten bzw. 
Schilf-Rohrkolbenbeständen an 
Fluss- und Seeufern, Altwässern, 
Sümpfen, in der Kulturlandschaft 
auch an schilfgesäumten Teichen 
und Gräben aller Art, enge 
Bindung an Vertikalstrukturen, 
toleriert Buschwerk, jedoch nicht 
in zu lückigem Röhricht mit 
überwiegender Krautschicht, bei 
größeren Gewässern weniger an 
der unmittelbaren Wasserseite des 
Schilfes, auch in sehr kleinen 
Röhrichten bzw. schmalen 
Röhrichtssäumen (2-3 m) sowie in 
Weidengebüsch mit Unterwuchs 
aus Rohrkolben und Großseggen 
(ohne Schilf), seltener und in 
geringer Dichte in 
Jungschilfbeständen

nein Eignung als Nahrungshabitat ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell 
sporadisch als Nahrungshabitat, 
keine Brutvorkommen im Gebiet

nein
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Hippolais icterina 
Gelbspötter

Gehölze mehrschichtige Waldlandschaften 
mit hohen Gebüschen und stark 
aufgelockertem durchsonnten 
Baumbestand, bevorzugt im 
Bereich reicher Böden wie z.B. in 
Weiden- Auwäldern und feuchten 
Eichen-Hainbuchen-Mischwäldern, 
außerdem in Laubholz- 
Aufforstungen mittleren Alters, 
fehlt in Wirtschaftswäldern 
weitgehend, in Nadelforsten ganz, 
insbesondere von Hecken 
gegliederten 
Feuchtgrünlandgebieten, 
Rieselfeldlandschaften, seltener 
werden auch in der Feldflur 
Hecken, Buschsäume entlang von 
Wegen und Gräben, Feldgehölze 
und Pappelpflanzungen besiedelt, 
Siedlungen mit Grünanlagen, 
Friedhöfe, Parklandschaften, v.a. 
die Gartenstadtzone, aber auch die 
Innenstadt, Hofgehölze mit 
Eichenbestand und verwilderter 
Obstgärten, i.d.R. < 300 m, selten 
höher im Gefolge von Ortschaften

nein keine hinreichend gut 
strukturierten und 
störungsarmen Lebensräume

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Sylvia curruca 
Klappergrasmücke

Dorfgebiete, Gehölze, 
Krautbestände

halboffenes bis offenes Gelände 
mit Feldgehölzen, Buschgruppen, 
Hecken, ferner Böschungen, 
Dämme, Trockenhänge, 
aufgelassene Weinberge, 
Waldränder, Kahlschläge, junge 
Fichten- und Kiefernschonungen, 
Wacholderheiden, hohe Präsenz 
in Siedlungen, dort in Parks, 
Kleingärten, Gartenstädten, in 
Grünanlagen auch inmitten von 
Wohnblockzonen

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände Nutzung als 
Nist- und Nahrungshabitat nur in 
geringem Maße geeignet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Sylvia communis 
Dorngrasmücke

Krautbestände Gebüsch- und 
Heckenlandschaften (optimal in 
trockenen Ausprägungen), auch in 
reinen Agrarflächen (z.B. Raps), 
häufig in ruderalen Kleinstflächen 
in der offenen Landschaft, 
besiedelt Feldraine, Grabenränder, 
Böschungen an Verkehrswegen, 
Trockenhänge, frühe 
Sukzessionsstadien von Halden, 
Abgrabungsflächen, 
Industriebrachen, Schonungen mit 
Gräsern und üppiger Krautschicht, 
gebüschreiche 
Verlandungsflächen und Moore, 
bebuschte Streuwiesen, fehlt in 
geschlossenen Wäldern und in 
Städten

ja Eignung als Nahrungs- und 
potenzielles Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Sylvia borin 
Gartengrasmücke

Dorfgebiete, Gehölze, 
Krautbestände

Gebüschreiches offenes Gelände, 
üppige Hecken, lückige 
unterholzreiche Laub- und 
Mischwälder, Ufergehölze, 
Bruchwälder mit Unterwuchs und 
ausgedehnten 
Brennnesselbeständen, 
Strauchgürtel von 
Verlandungszonen, in Auwald- 
und Gebüschstreifen entlang von 
Bächen und Flüssen, meidet 
geschlossene dichte Wälder, 
kommt allenfalls in Randhecken 
vor, entgegen der Namensgebung 
meist nur in den Außenbereichen 
der Siedlungen

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Brutvogel im Gebiet,
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art (Freibrüter), aufgrund 
ihrer Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Sylvia atricapilla 
Mönchsgrasmücke

Dorfgebiete, Gehölze, 
Krautbestände

unterholzreiche Laub- und 
Mischwälder, selten Nadelwälder 
und Fichtenschonungen, höchste 
Dichten in Auwäldern, feuchten 
Mischwäldern, busch- und 
baumreichen Gewässersäumen, 
bevorzugt in Gärten und 
Parkanlagen oft in Beständen von 
Efeu, Brombeere und 
Brennnessel, zunehmend 
Besiedlung städtischer Bereiche, 
dort neben schattigen Parkanlagen 
und Friedhöfen auch in der 
Wohnblockzone mit dichtem 
Busch- und Baumbestand, sogar 
in Stadtzentren

ja Eignung als Nahrungs- und 
potenzielles Bruthabitat

ja ja Brutvogel im Gebiet,
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art (Freibrüter), aufgrund 
ihrer Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Phylloscopus collybita 
Zilpzalp

Dorfgebiete mittelalte Nadel-, Laub- und 
Mischwälder mit lückigem bis 
offenem Kronendach, mit viel 
Anflug und jüngerem Stangenholz, 
zumindest teilweise ausgeprägter 
Kraut-, aber stets gut 
ausgebildeter Strauchschicht auf 
frischen bis trockenen Standorten, 
gern in der Wiedeaue, im Gebirge 
bis an die Waldgrenze 
(Zwergstrauchgürtel), nicht in 
nassen Erlenbrüchen, im 
Rotbuchenhallenwald und andern 
einschichtigen Starkholzwäldern, 
weiterhin in Siedlungsbereichen, 
Gartenstädten, Parks und 
Friedhöfen beim Vorhandensein 
hoher Baumbestände und 
Bodenvegetation

ja Eignung als Nahrungs- und 
potenzielles Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Phylloscopus trochilus 
Fitis

Gehölze trockene Wälder bis zu feuchten 
oder regelrecht nassen Standorten 
mit ausgeprägter, 
flächendeckender Krautschicht, 
gut ausgebildeter Strauchschicht 
und lichtem, weitgehend 
einschichtigen Baumbestand, 
Niederwälder, Weich- und 
Hartholzauen, Bruchwälder, lichte 
Birken-Kiefernwälder im 
Stangenholzalter, wirtschaftlich 
ungenutzte Weichholzbestände, 
Vorwälder, alte 
Sukzessionsbrachen mit 
Laubholzaufwuchs, 
Gebüschregionen, nicht im 
geschlossenen Hochwald, fast gar 
nicht in Siedlungsbereichen

nein zu geringer Gehölzanteil im 
Gebiet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Muscicapa striata 
Grauschnäpper

Gehölze Horizontal und vertikal stark 
gegliederte, lichte Misch-, Laub- 
und Nadelwälder mit hohen 
Bäumen und durchsonnten 
Kronen (Altholz), vorzugsweise an 
Rändern, in Schneisen und 
Lichtungen von Hartholzauen- und 
Eichen-Hainbuchenwäldern sowie 
in Erlenbruch- und 
Moorbirkenwäldern, in halboffenen 
Kulturlandschaften nur in 
Bereichen mit alten Bäumen, 
bedeutende Populationsanteile in 
Siedlungen des ländlichen 
Raumes mit vielfältigen 
exponierten Ansitzmöglichkeiten 
und ausreichendem Angebot 
größerer Fluginsekten, in 
Gartenstädten, Friedhöfen und 
Parkanlagen, nur selten vereinzelt 
in Stadtkernen

nein kein ausreichender 
Altholzbestand

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Ficedula hypoleuca 
Trauerschnäpper

Gehölze Wälder mit alten Bäumen und 
einem ausreichenden 
Höhlenangebot, bei 
Vorhandensein eines größeren 
Nistkastenangebotes auch in 
jüngeren Laub- und 
Mischbeständen, in reinen Fichten- 
und Kiefernbeständen sowie in 
Kleingärten. Obstanlagen, 
Villenviertel, Parks und Friedhöfen

nein kein ausreichender 
Altholzbestand

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Aegithalos caudatus 
Schwanzmeise

Dorfgebiete, Gehölze Laub- und Mischwälder mit 
ausgebildeter Strauchschicht, 
ebenfalls vielstufige Nadelwälder 
sowie Wachholderheiden, 
Streuobstwiesen, Feldgehölze, 
unterholzreiche Feuchtwälder, 
Ufergehölze an Fließgewässern, 
Seen und Teichen, verbuschte 
Bereiche in Mooren, außerdem 
gebüschreiche Park- und 
Grünanlagen, Friedhöfe, 
Kleingärten, Gartenstädte

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände als Nist- und 
Nahrungshabitat nicht geeignet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Parus montanus 
Weidenmeise

Dorfgebiete morschholzreiche naturbelassene, 
feuchte Wälder, bevorzugt in 
Bruchwäldern, halboffenen Auen 
(Bachtäler) und 
Moorbirkenwäldern, auch in Nadel- 
und Mischwäldern der 
Mittelgebirge bis in die Hochlagen 
sowie in extensiv bewirtschafteten 
Kieferndickungen und 
–stangenhölzern mit 
eingesprengten morschen Birken 
oder Erlen, in der halboffenen 
Kulturlandschaft auch in alten 
ungepflegten Hecken und 
verwilderten Feldgehölzen, in 
aufgelassenen alten Gärten, in 
Dörfern sowie Parks und auf 
Friedhöfen, ist in allen 
Lebensraumtypen auf stehendes 
Totholz zum Höhlenbau 
angewiesen

nein kein ausreichender 
Altholzbestand

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Parus caeruleus 
Blaumeise

Dorfgebiete, Gehölze lichte, vertikal strukturierte Laub- 
und Mischwälder mit großem 
Höhlenangebot, besiedelt daher 
vor allem Alteichenbestände, 
Auwälder, Feldgehölze, Baum- 
und Gebüschstreifen im offenen 
Gelände und Hofgehölze, 
Nistkästen fördern die Ansiedlung, 
dann auch im Siedlungsbereich, 
vor allem in Parks, 
Kleingartengebieten, 
Gartenstädten und Gehölzgruppen 
bis in die Wohnblockzonen, nicht 
in einförmigen Nadelwäldern

ja Eignung als Nahrungs- und 
potenzielles Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungs- und als Bruthabitat
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Parus major 
Kohlmeise

Dorfgebiete, Gehölze fast alle Wälder mit genügend 
Nistgelegenheiten, bevorzugt 
Altholzbestände von Laub- und 
Mischwäldern, in reinen Forsten, 
sofern Höhlen oder zumindest 
Nistkästen vorhanden sind, 
außerhalb geschlossener Wälder 
in Feldgehölzen, Alleen, in 
städtischen Siedlungen zumeist 
flächendeckende Verbreitung, dort 
in Parks, Gärten und auf 
Friedhöfen, auch in 
Wohnblockzonen und Zentren

ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, potenzielle 
Eignung als Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Sitta europaea 
Kleiber

Dorfgebiete strukturreiche lichte Laub- und 
Mischwälder, v.a. in höhlenreichen 
Altholzbeständen mit hohem 
Eichenanteil, Charaktervogel der 
Eichen-Hainbuchen- und 
Buchenmischwälder 
fortgeschrittener Altersstadien 
(mindestens 75-jährig), höchste 
Dichte in Hartholzauen, eher 
selten in lichten Kiefern-Beständen 
(Altholz), im Bereich menschlicher 
Siedlungen in Hofgehölzen, 
Parkanlagen, Gärten und Alleen 
mit hohen Bäumen, 
Siedlungsdichte abhängig vom 
Höhlenangebot

nein keine geeigneten 
Gehölzbestände im Gebiet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Certhia brachydactyla 
Gartenbaumläufer

Dorfgebiete lichte Laub- oder Mischwälder vor 
allem im Tiefland, mit 
grobborkigen Bäumen (Eichen, 
Pappeln, Ulmen), alte Kiefern- und 
Kiefernmischwälder, Erlenbrüche, 
Feldgehölze, Alleen, Baumreihen 
im ansonsten offenen Gelände, 
Gewässer begleitende Gehölze, 
im Siedlungsbereich auch 
Hofgehölze, Obstgärten, 
Friedhöfe, Parks, nicht in dichten 
Fichtenforsten und reinen 
Buchenbeständen

nein keine geeigneten 
Gehölzbestände im Gebiet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Oriolus oriolus 
Pirol

Dorfgebiete feuchte und lichte, sonnige (Bruch- 
und Au-) Wälder, auch in 
Kieferwäldern mit lückiger Struktur 
und einzelnen alten Laubbäumen, 
in der Kulturlandschaft 
Flussniederungen mit 
Feldgehölzen oder Alleen sowie 
alte Hochstamm-Obstkulturen und 
Parkanlagen mit hohen Bäumen, 
Randlagen von Wäldern 
(Ufergehölze) werden bevorzugt, 
Randlagen dörflicher Siedlungen, 
Hofgehölze mit altem 
Baumbestand, besonders Eichen, 
Pappeln, Erlen, auch Buchen, 
Eschen, Weiden und Birken, 
Friedhöfe und Parks mit altem 
Laubholzbestand

nein keine geeigneten 
Gehölzbestände im Gebiet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Lanius collurio 
Neuntöter

Gehölze halboffene bis offene Landschaften 
mit lockerem, strukturreichem 
Gehölzbestand, hauptsächlich in 
extensiv genutztem Kulturland 
(Feldfluren, Feuchtwiesen und 
–weiden, Mager- bzw. 
Trockenrasen), das mit Hecken 
bzw. Kleingehölzen und Brachen 
gegliedert ist, auch in 
Randbereichen von Niederungen, 
Heiden, an reich strukturierten 
Waldrändern, an Hecken 
gesäumten Feldwegen, 
Bahndämmen, auf Kahlschlägen, 
Aufforstungs-, Windwurf- und 
Brandflächen, 
Truppenübungsplätzen, 
Abbauflächen (Sand- und 
Kiesgruben) sowie 
Industriebrachen, wichtig sind 
dornige Sträucher und kurzrasige 
bzw. vegetationsarme 
Nahrungsgebiete

nein keine entsprechend vielfältigen 
und strukturreichen 
Biotopkomplexe im Gebiet

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Lanius excubitor 
Raubwürger

Gehölze lichte Waldgebiete auf Sandböden 
mit schütterer Gras- bzw. 
Krautvegetation und einzelnen 
Bäumen sowie Büschen und reich 
strukturierten 
Übergangsbereichen, von 
besonderer Bedeutung sind 
vegetationslose bzw. spärlich 
bewachsene Areale sowie das 
Vorkommen von Singwarten und 
Sandplätzen

nein für die komplexen 
Habitatansprüche zu geringe 
Lebensraumausstattung

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein

Lanius senator 
Rotkopfwürger

Gehölze halboffene bis offene Landschaften 
verschiedenster Ausprägung mit 
Einzelbüschen und -bäumen 
sowie Gehölzgruppen, kleinflächig 
gegliederte, extensiv genutzte 
Agrarflächen (Acker und 
Grünland) oder reich strukturierte 
Gebüschzonen in intensiver 
genutzten Agrarlandschaften

nein für die komplexen 
Habitatansprüche zu geringe 
Lebensraumausstattung

ja nein Art kommt nicht im Gebiet vor nein
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Garrulus glandarius 
Eichelhäher

Dorfgebiete, Gehölze alle Waldtypen, bevorzugt lichte 
vielstufige Laubholz-, Mischwald- 
oder Nadelholz-Alterswälder mit 
Jungwuchs, Auwälder 
unterschiedlichster Ausprägung, 
Eichen-Hainbuchen- Mischwälder, 
auch monotone Forstkulturen des 
Altersklassenwaldes, selten in 
Feldgehölzen (Mindestgröße 1 ha), 
über waldartige Parks, Friedhöfe 
und baumreiche Gärten in die 
Ortschaften eingedrungen, 
neuerdings auch im Innenbereich 
von Städten, allgemeine Tendenz 
zur Verstärkung aber wieder 
abgeklungen

ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, potenzielle 
Eignung als Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Pica pica 
Elster

Dorfgebiete, Gehölze lichte Auwälder, halboffene, 
parkartige Landschaften bis zu 
offenen Landschaften mit 
einzelnen Gehölzen, geschlossene 
Waldgebiete und enge 
Taleinschnitte werden gemieden, 
heute bevorzugt in Siedlungen (z. 
B. Friedhöfe und Parkanlagen, 
Gartenstädte, Wohnblockzonen), 
nur noch selten in reich 
strukturierten Agrarlandschaften 
mit Baumreihen, Hecken und 
Feldgehölzen, von Bedeutung sind 
hohe Einzelbäume (auch 
Koniferen) und dichtes Gebüsch 
als Neststandorte sowie 
kurzwüchsige Grasbestände bzw. 
bodenoffene Stellen für die 
Nahrungssuche (in Siedlungen 
auch organische Abfälle auf 
Komposthaufen und in 
Abfalleimern)

ja Habitatansprüche erfüllt ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungs- und Bruthabitat, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Corvus monedula 
Dohle

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke

Brutvogel lichter (insbesondere 
alte Buchenwälder) mit 
angrenzenden offenen 
Nahrungsräumen, Brutplätze in 
Altholzbeständen oder 
Felswänden mit Höhlenangebot, 
besiedelt heute überwiegend 
Ersatzlebensräume im 
Siedlungsbereich bevorzugt in 
Gartenstädten, Hof- oder 
Dorfgehölzen, randlich in geringer 
Entfernung (max. bis 800 m) zu 
offenen, möglichst extensiv 
landwirtschaftlich genutzten 
Nahrungsräumen, aber auch in 
Großstadtkernen mit 
nischenreichen Gebäuden, 
Altbaublocks, 
Brückenkonstruktionen oder in 
Parkanlagen mit Altbaumbestand, 
Nahrungshabitate hier Brachen, 
Scherrasen z.B. von Sportplätzen, 
Müllkippen, Hafenanlagen, 
Bahnhofsanlagen, große (auch 
stark versiegelte) Plätze, z.T. an 
anthropogene Fütterungen 
angepasst

ja das Gebiet erfüllt die Ansprüche 
der Art als Nahrungshabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Corvus frugilegus 
Saatkrähe

Dorfgebiete, Gehölze ehemals steppenartige, feuchte, 
überwiegend offene 
Weidelandschaften auf 
hochproduktiven Böden der 
Tiefländer (Marschen, Auen, 
bördeähnliche Böden, 
Jungmoränen), heute v.a. in Acker-
Grünland-Komplexen mit 
Baumgruppen, Feldgehölzen, 
Alleen zur Nestanlage, von 
Bedeutung sind hoher 
Grundwasserstand, weiche 
humusreiche Böden, häufige 
Bodenbearbeitung, Aufgabe von 
Brutrevieren bei vermehrtem 
Anbau von Wintergetreide oder 
Hochleistungsgräsern, nach 
Verfolgung und auch tiefgreifenden 
Standortveränderungen der 
Niederungen Verlagerung von 
Kolonien in Randbereiche oder das 
Innere von Städten, mitunter in der 
Nähe kurzrasiger Flächen wie 
Flughäfen, Parks, Sportanlagen, 
ebenso werden Industriebrachen, 
Bahngelände oder Mülldeponien 
als Nahrungshabitate benutzt

ja Gebiet als Nahrungshabitat 
geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Corvus corone 
Rabenkrähe

Dorfgebiete in der ehemaligen Naturlandschaft 
Waldränder und –lichtungen im 
Übergang zu offenen Mooren, 
Auen und Seen, heute offene 
Kulturlandschaft mit 
landwirtschaftlich genutzten 
Flächen, Äcker, Wiesen, Weiden, 
Nistplätze auf Einzelbäumen, in 
Windschutzstreifen, Ufergehölzen, 
Alleen, Feldgehölzen, 
Waldrändern, ausnahmsweise in 
sehr lichten Wäldern, Nutzung von 
Nahrungsflächen (Grünland u.a.) 
nur, solange Vegetation niedrig ist, 
ferner in allen Siedlungsbereichen 
mit lockeren Baumbeständen bis 
in die Kernzonen von Großstädten

ja Gebiet als Nahrungshabitat 
geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet 
keine Betroffenheit im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Sturnus vulgaris 
Star

Dorfgebiete, Gehölze Auenwälder, sogar lockere 
Weidenbestände in Röhrichten, 
vorzugsweise Randlagen von 
Wäldern und Forsten, teilweise im 
Inneren von (Buchen-)Wäldern mit 
Ausnahme von Fichten-
Altersklassenwäldern, u.a. in 
höhlenreichen Altholzinseln, in der 
Kulturlandschaft Streuobstwiesen, 
Feldgehölze, Alleen an Feld- und 
Grünlandflächen, 
Brutmöglichkeiten in Höhlen alter 
und auch toter Bäume, besiedelt 
alle Stadthabitate: Parks, 
Gartenstädte bis zu baumarmen 
Stadtzentren und Neubaugebieten, 
Nahrungssuche zur Brutzeit 
bevorzugt in benachbarten 
kurzrasigen (beweideten) 
Grünflächen, in 
angeschwemmtem organischen 
Material, bei Massenauftreten auch 
Insekten in Bäumen

ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, aufgrund 
fehlender Höhlen keine Eignung 
als Bruthabitat

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungshabitat, keine 
Brutvorkommen im Gebiet, 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Passer domesticus 
Haussperling

Dorfgebiete, 
Gebäude/Bauwerke

ausgesprochener Kulturfolger in 
dörflichen sowie städtischen 
Siedlungen, in allen durch 
Bebauung geprägten städtischen 
Lebensraumtypen (Innenstadt, 
Blockrandbebauung, 
Wohnblockzone, Gartenstadt, 
Gewerbe- und Industriegebiete) 
sowie Grünanlagen, sofern sie 
Gebäude oder andere Bauwerke 
aufweisen, auch an 
Einzelgebäuden in der freien 
Landschaft (z.B. Feldscheunen, 
Einzelgehöfte), Fels- sowie 
Erdwänden oder Parks 
(Nistkästen), maximale Dichten in 
bäuerlich geprägten Dörfern mit 
lockerer Bebauung und 
Tierhaltung sowie Altbau-
Blockrandbebauung, von 
Bedeutung ist die ganzjährige 
Verfügbarkeit von 
Nahrungsressourcen (Sämereien 
sowie Insektennahrung für die 
Jungen) sowie Nischen und 
Höhlen an Gebäuden als 
Brutplätze

ja Gebiet als Nahrungs- und 
Bruthabitat geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungs- und Bruthabitat,
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Passer montanus 
Feldsperling

Dorfgebiete lichte Wälder und Waldränder 
aller Art (insbesondere Auwälder), 
bevorzugt mit Eichenanteil, sowie 
halboffene, gehölzreichen 
Stadtlebensräumen (Parks, 
Friedhöfe, Kleingärten sowie in 
strukturreichen Dörfern 
(Bauerngärten, Obstwiesen, 
Hofgehölze), von Bedeutung ist die 
ganzjährige Verfügbarkeit von 
Nahrungsressourcen (Sämereien 
sowie Insektennahrung für die 
Jungen, Nahrungssuche bevorzugt 
an Eichen und Obstbäumen) 
sowie Nischen und Höhlen in 
Bäumen und Gebäuden als 
Brutplätze

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gehölzbestände als Nist- und 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein Art nutzt das Plangebiet 
möglicherweise temporär als 
Nahrungshabitat (kein Nachweis)             

nein
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Fringilla coelebs 
Buchfink

Dorfgebiete, Gehölze Wälder und Baumbestände aller 
Art, Laubwälder, Kiefern- und 
Fichtenhölzer, Feldgehölze, 
Baumgruppen in der freien 
Landschaft, parkartiges Gelände, 
Obstkulturen, Baum bestandene 
Landschaften, Aufforstungen, im 
Bereich der Siedlungen in Gärten, 
Parkanlagen, Friedhöfen, 
Wohnblockzonen, teilweise in 
vegetationsarmen Innenstädten

nein Aufgrund des Fehlens 
geeigneter Gehölzbestände 
Nutzung als Nist- und 
Nahrungshabitat nur in geringem 
Maße geeignet

ja nein Art nutzt das Plangebiet 
möglicherweise temporär als 
Nahrungshabitat (kein Nachweis)             

nein

Serinus serinus 
Girlitz

Dorfgebiete, Gehölze halboffene, mosaikartig gegliederte 
Landschaften (z.B. Auwälder) mit 
lockerem Baumbestand, 
Gebüschgruppen und Flächen mit 
niedriger Vegetation mit im 
Sommer Samen tragender 
Staudenschicht, bevorzugt in 
klimatisch begünstigten, 
geschützten Teilräumen, vielfach 
in der Nähe menschlicher 
(dörflicher) Siedlungen, heute 
bevorzugt im Bereich von 
Baumschulflächen, daneben in 
Kleingartengebieten, 
Obstanbaugebieten, Gärten oder 
Parks sowie auf Friedhöfen, 
Schlüsselfaktoren für die 
Besiedlung sind Anteile von Laub- 
und Nadelbäumen einer 
bestimmten Mindesthöhe (> 8 m) 
und gestörter, offener Boden

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Carduelis chloris 
Grünfink

Dorfgebiete, Gehölze halboffene Landschaften mit 
Baumgruppen, Gebüsch oder 
aufgelockerten Baumbeständen 
und gehölzfreien Fläche, z.B. 
Feldgehölze, Waldränder und 
–lichtungen, lichte Mischwälder 
sowie Auwälder, seltener lückige 
Fichtenbestände, meidet das 
Innere geschlossener Wälder, in 
Deutschland Hauptvorkommen 
innerhalb menschlicher 
Siedlungen, dort in Gärten, 
Friedhöfen, Parks, Grünanlagen, 
Gartenstädten, selbst in 
Innenstädten, weiterhin in der 
reich strukturierten 
Agrarlandschaft mit 
Baumgruppen, Alleen, 
Feldgehölzen, Buschgelände 
sowie in Uferhölzern von Teichen, 
Streuobstwiesen mit altem 
Baumbestand

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Brutvogel im Gebiet, vermutlich 
wenige Brutpaare in den Gehölzen,
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art (Freibrüter)
aufgrund ihrer Häufigkeit und ihres 
weiten Aktionsradiuses in der Lage, 
auf andere Nahrungs- und 
Bruthabitate auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Carduelis carduelis 
Stieglitz

Dorfgebiete, Gehölze, 
Krautbestände

halboffene strukturreiche 
Landschaften mit 
abwechslungsreichen bzw. 
mosaikartigen Strukturen, lockere 
Baumbestände oder Baum- und 
Gebüschgruppen bis zu lichten 
Wäldern, meidet aber das Innere 
geschlossener Wälder, Feld- und 
Ufergehölze, Alleen, 
Baumbestände von 
Einzelgehöften, Obstbaumgärten, 
besonders häufig im Bereich der 
Siedlungen an den Ortsrändern, 
auch in Kleingärten und Parks, 
wichtige Habitatsstrukturen sind 
Hochstaudenfluren, Brachen und 
Ruderalstandorte

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Brutvogel im Gebiet, vermutlich 
Brutpaar in unmittelbarer 
Nachbarschaft des Gebietes,
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art (Freibrüter), aufgrund 
ihrer Häufigkeit und ihres weiten 
Lebensraumspektrums in der Lage, 
auf andere Habitate auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Carduelis cannabina 
Bluthänfling

Dorfgebiete, Gehölze, 
Krautbestände

offene bis halboffene Landschaften 
mit Gebüschen, Hecken oder 
Einzelbäumen, Agrarlandschaften 
mit Hecken (Ackerbau und 
Grünland), Heiden, verbuschte 
Halbtrockenrasen, auch Brachen, 
Kahlschläge, Baumschulen, dringt 
in Dörfer und Stadtbereiche vor 
(Gartenstadt, Parkanlagen, 
Industriegebiete und -brachen), 
von Bedeutung sind 
Hochstaudenfluren und andere 
Samenstrukturen 
(Nahrungshabitate) sowie 
strukturreiche Gebüsche oder 
junge Nadelbäume (Nisthabitate), 
gern in Weihnachtsbaumkulturen 
und Weinbergen

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet als 
Nahrungshabitat, aktuell keine 
Brutvorkommen im Gebiet 
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art, aufgrund ihrer 
Häufigkeit und ihres weiten 
Aktionsradiuses in der Lage, auf 
andere Nahrungshabitate 
auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein

Emberiza citrinella 
Goldammer

Gehölze, Krautbestände frühe Sukzessionsstadien der 
Bewaldung sowie offene bis 
halboffene Landschaften mit 
strukturreichen Saumbiotopen, z. 
B. Acker-Grünland-Komplexe, 
Heiden, Lichtungen, Kahlschläge 
und Aufforstungen sowie 
Ortsränder, hauptsächlich 
Agrarlandschaften mit Büschen, 
Hecken, Alleen und Feldgehölzen 
sowie Waldränder, Bahndämme, 
Böschungen, aufgelassene 
Sandgruben und ältere 
Brachflächen mit 
Gehölzaufwuchs, wichtige 
Habitatskomponenten sind 
Einzelbäume und Büsche als 
Singwarten sowie Grenzbereiche 
zwischen Kraut- bzw. 
Staudenfluren und Strauch- bzw. 
Baumvegetation

ja strukturreicher Ortsrand als Nist- 
und Nahrungshabitat geeignet

ja ja Art nutzt das Gebiet aktuell als 
Nahrungs- und Bruthabitat
verbreitete und zumeist häufig 
auftretende Art (Frei- und 
Bodenbrüter)
aufgrund ihrer Häufigkeit und ihres 
weiten Aktionsradiuses in der Lage, 
auf andere Nahrungs- und 
Bruthabitate auszuweichen 
daher keine Betroffenheit im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG 

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Emberiza calandra   
Grauammer

Ackerland, Krautbestände offene Landschaften, ebenes 
Gelände, feuchte Streuwiesen bis 
ausgesprochen trockene Böden 
mit einzelnen Strukturen als 
Singwarte

nein keine hinreichend offenen und 
weiträumig gehölzfreien 
Lebensräume

ja nein Art kommt in unmittelbarer
Nachbarschaft des Gebietes östlich 
des Floßbaches vor, im Gebiet 
bestenfalls als zufälliger 
Nahrungsgast
keine Betroffenheit der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG

nein

Myotis mystacinus 
Kleine Bartfledermaus 

Dorfgebiete,Gebäude/
Bauwerke, Gehölze

Jagd bevorzugt in Parks, Gärten 
und in Ortschaften 
(Straßenlaternen), auch entlang 
kleiner Fließgewässer
Sommerquartiere: waldnahe 
Gebäude, Baumhöhlen, 
Nistkästen
Wochenstuben in Dachstühlen 
und Hausspalten, hinter 
Baumrinde und Baumspalten
Winterquartiere  Stollen, Höhlen, 
Spalten

nein aufgrund des Fehlens älterer 
Bäume (mit Rindenablösungen 
oder Höhlungen) und größerer 
Gebäude mit entsprechender 
Struktur keine Eignung als 
Ruheplatz oder 
Reproduktionsstätte, Gebiet als 
fakultatives Jagdhabitat geeignet

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Myotis nattereri  
Fransenfledermaus

Dorfgebiete,Gebäude/
Bauwerke, Gehölze

Jagd im Baumkronenbereich, 
bevorzugt Parklandschaften, lichte 
Wälder, Feld- und Hohlwege, 
Obstgärten, Feuchtgebiete, auch 
bodenah zwischen Weidevieh
Sommerquartiere Gebäude 
(Spalten, Hohlblocksteine, 
Fensterläden, oft  in Viehställen), 
Baumhöhlen, selten Nistkästen
Winterquartiere in Fugen und 
Spalten von Stollen, Höhlen, 
Bunker, Keller, Bodengeröll

nein kein ausreichender 
Altholzbestand, keine 
hinreichend strukturreichen 
Gebäude

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Myotis bechsteini 
Bechsteinfledermaus

Dorfgebiete,Gebäude/
Bauwerke, Gehölze

Jagd in alten, feuchten 
Laubwäldern, seltener in 
Kiefernwäldern, Waldränder- und 
Wege mit Unterholzbegrenzung, 
Parks, Obstgärten
Sommerquartiere: Baumhöhlen, 
Nistkästen, selten in Gebäuden, 
Winterquartiere: Stollen, Höhlen, 
Keller und Felsspalten

nein kein ausreichender 
Altholzbestand, keine 
hinreichend strukturreichen 
Gebäude

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Myotis myotis 
Großes Mausohr 

Dorfgebiete,Gebäude/
Bauwerke, Gehölze

Jagd in Wäldern ohne dichten 
Unterwuchs, Laubwaldränder, 
Waldschneisen, Parks, Wege, 
abgemähte Wiesen, Weiden, 
niedrige wärmebegünstigte 
Brachen
Sommerquartiere  Dachstühle, 
selten Höhlen
Winterquartiere Stollen und 
Höhlen, selten Keller

nein aufgrund des Fehlens älterer 
Bäume (mit Rindenablösungen 
oder Höhlungen) und größerer 
Gebäude mit entsprechender 
Struktur keine Eignung als 
Ruheplatz oder 
Reproduktionsstätte,nur geringe 
Eignung als Jagdhabitat

ja nein Art nutzt das Plangebiet 
möglicherweise temporär als Flug- 
und Nahrungshabitat (kein 
Nachweis)
da auch bei Umsetzung der Planung 
diese Funktion im Umfeld des 
Gebietes weiterhin erhalten bleibt 
und die Art angesichts ihres 
Aktionsradiuses das Plangebiet nicht 
zwingend als Brut- und 
Nahrungsstätte benötigt, ist sie von 
der Planung nicht im Sinne der 
Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen             

nein

Nyctalus noctula
Großer Abendsegler

Gehölze Jagd über Laub- und 
Mischwäldern, großen Flussläufen 
und Gewässern, Wiesen, Parks, 
Müllkippen, Großstadträndern, um 
Bauernhöfe
Sommerquartiere Baumhöhlen, 
Fledermauskästen, Fensterläden, 
hohle Betonmasten, Spalten, 
Hohlräume von Talsperren, 
Widerlager von Autobahnbrücken
Winterquartiere Baumhöhlen, 
Felsspalten, Verschalungen an 
Gebäuden

ja keine Eignung als 
Reproduktionsstätte und 
Winterquartier, Gebiet als 
Nahrungshabitat geeignet

ja ja Art nutzt das Plangebiet temporär als 
Flug- und Nahrungshabitat, keine 
Sommer- oder Winterquartiere
da auch bei Umsetzung der Planung 
im Umfeld des Gebietes weiterhin 
ausreichend Jagdhabitate erhalten 
bleiben und die Art das Plangebiet 
auch künftig zur Jagd nutzen kann ist 
sie von der Planung nicht im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen 

nein

Eptesicus serotinus
Breitflügelfledermaus

Dorfgebiete,
Gebäude/Bauwerke

Jagd in siedlungsnahen 
Bereichen, in Parks, an 
Waldrändern, an Alleen, in 
Brachen, über Wiesen und 
Gewässern sowie an 
Straßenlampen, meidet hohe 
Lagen der Mittelgebirge
Sommerquartiere Dachgiebel, 
Gebäudespalten, Fensterläden
Winterquartiere vorwiegend in 
Gebäuden, auch in Baumhöhlen 
und Felsen (Spalten, Höhlen, 
Stollen), selten im Geröll

nein keine hinreichend 
strukturreichen Gebäude

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch als 
Fluggebiet oder zur 
Nahrungsaufnahme

nein
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Art pot. geeignete Biotoptypen Lebensraumansprüche erfüllt Begründung Erfassung Nachweis Erläuterung Betroffenheit
Pipistrellus pipistrellus
Zwergfledermaus 

Bäche, Dorfgebiete,
Gebäude/Bauwerke, 
Gehölze

Jagd in Wohngebieten, an 
Gewässern, in aufgelockerten 
Wäldern, an Waldrändern, 
Hecken, Wegen, Straßenlampen
Sommer- und Winterquartiere 
Fassaden, Spalten, Rollläden, 
vereinzelt in Baumhöhlen und 
Holzstapeln

ja aufgrund des Fehlens älterer 
Bäume (mit Rindenablösungen 
oder Höhlungen) und größerer 
Gebäude mit entsprechender 
Struktur keine Eignung als 
Ruheplatz oder 
Reproduktionsstätte, Gebiet als 
fakultatives Jagdhabitat geeignet

ja ja Art nutzt das Plangebiet temporär als 
Flug- und Nahrungshabitat, keine 
Sommer- oder Winterquartiere
da auch bei Umsetzung der Planung 
im Umfeld des Gebietes weiterhin 
ausreichend Jagdhabitate erhalten 
bleiben und die Art das Plangebiet 
auch künftig zur Jagd nutzen kann ist 
sie von der Planung nicht im Sinne 
der Verbotstatbestände des § 44 
BNatSchG betroffen 

nein

Pipistrellus pygmaeus
Mückenfledermaus 

Dorfgebiete,Gebäude/
Bauwerke, Gehölze

Jagd bevorzugt in Tallagen an 
Gewässern mit Gehölzbewuchs 
(Auwald, Teichlandschaften)
Sommer- und Winterquartiere 
Fassaden, Spalten, Rollläden, evtl. 
in Baumhöhlen und Holzstapeln

nein kein ausreichender 
Altholzbestand, keine 
hinreichend strukturreichen 
Gebäude

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch als 
Fluggebiet oder zur 
Nahrungsaufnahme

nein

Pipistrellus natusii 
Rauhautfledermaus

Dorfgebiete,
Gebäude/Bauwerke

Jagd in Feuchtgebieten und 
Auwäldern, an Waldrändern und -
schneisen und Straßenlampen, 
seltener in Wohngebieten
Sommerquartiere in Baumhöhlen, 
Spalten, Fledermauskästen, 
seltener in Gebäuden
Winterquartiere Spalten von 
Felsen und Gebäuden, Holzstapel, 
seltener Baum- und Felshöhlen

nein kein ausreichender 
Altholzbestand, keine 
hinreichend strukturreichen 
Gebäude

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor nein

Plecotus auritus 
Braunes Langohr 

Dorfgebiete,
Gebäude/Bauwerke, 
Gehölze

Jagd in lichten Wäldern, 
Waldrändern, Wiesen mit Hecken, 
Parks, seltener in
Wohngebieten
Sommerquartiere in Baumhöhlen, 
Nistkästen, Gebäudespalten, 
seltener Höhlen
Winterquartiere Keller, Höhlen, 
Stollen, Bodengeröll, Fels- und 
Gebäudespalten

nein aufgrund des Fehlens älterer 
Bäume (mit Rindenablösungen 
oder Höhlungen) und größerer 
Gebäude mit entsprechender 
Struktur keine Eignung als 
Ruheplatz oder 
Reproduktionsstätte, Gebiet als 
fakultatives Jagdhabitat geeignet

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch als 
Fluggebiet oder zur 
Nahrungsaufnahme

nein
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Plecotus austriacus 
Graues Langohr 

Dorfgebiete,
Gebäude/Bauwerke, 
Gehölze

Jagd bevorzugt in Ortschaften und 
hecken- bzw. baumreichen 
Kulturlandschaften in 
wärmebegünstigten Gebieten 
Sommerquartiere Gebäude
Winterquartiere Keller, Höhlen, 
Stollen, Gebäudespalten

nein aufgrund des Fehlens geeigneter 
Gebäude mit entsprechender 
Struktur keine Eignung als 
Ruheplatz oder 
Reproduktionsstätte, Gebiet als 
fakultatives Jagdhabitat geeignet

ja nein Art kommt vermutlich nicht im 
Gebiet vor, bestenfalls sporadisch als 
Fluggebiet oder zur 
Nahrungsaufnahme

nein

Cricetus cricetus  
Feldhamster

Ackerland Kulturfollger der Ackerflächen mit 
geeigneter Feldfrucht, benötigt 
grabbare Ackerflächen mit 
trockenen Böden aus Löss, 
manchmal auch Auenlehmböden,
Kolluvisole oder schwere 
Tonböden mit Beimengungen von 
Sand oder Humus, meidet 
Bereiche mit Überflutungen oder 
hoch anstehendem Grundwasser

ja Ackerflächen potenziell als 
Feldhamsterlebensraum 
geeignet

ja nein Art kommt im Gebiet nicht vor 
keine Nachweise von Bauten, 
Erdauswurf, Fraß- oder Kotspuren

nein
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